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Aktenzeichen:
54.10.50-006/2021-001
bei Antwort bitte angeben

Auskunft erteilt:
Dr.-Ing. J. Sievers
janchristian.sievers@bra.nrw.de
Telefon: 02931/82-5827
Fax: 02931/82-40092

Dienstgebäude:
Lipperoderstr. 8
59821 Arnsberg

Hauptsitz / Lieferadresse:
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg

Telefon: 02931 82-0

poststelle@bra.nrw.de
www.bra.nrw.de

Servicezeiten:
Mo-Do 08:30 – 12:00 Uhr

13:30 – 16:00 Uhr
Fr 08:30 – 14:00 Uhr

Landeshauptkasse NRW
bei der Helaba:
IBAN:
DE59 3005 0000 0001 6835 15
BIC: WELADEDD

Umsatzsteuer ID:
DE123878675

Informationen zur Verarbeitung
Ihrer Daten finden Sie auf der
folgenden Internetseite:
https://www.bra.nrw.de/the-
men/d/datenschutz/

Herr Hübner
Auskunftsersuchen gem. UIG
per E-Mail vom 10.02.2021

Information zu Ihrem Auskunftsersuchen nach dem Umweltinfor-
mationsgesetz über Umweltdaten vom 10.02.2021

Ihr Schreiben vom 10.02.2021

Sehr geehrter Herr Hübner,

in Ihrer Anfrage gem. § 2 UIG NRW vom 10.02.2021 baten Sie um
Übermittlung von zwei Bescheiden mit den Aktenzeichen

· 54.02.02.03-966.020-02.05 und
· 54.02.01.02-986.020-01.08.

Ihre Anfrage ist nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG NRW) zu be-
urteilen, das als besondere Rechtsvorschrift gem. § 4 Abs. 2 Informati-
onsfreiheitsgesetz NRW aus diesem vorgeht. Gem. § 2 UIG NRW hat
jede Person nach Maßgabe des UIG Anspruch auf freien Zugang zu
Umweltinformationen, über die eine informationspflichtige Stelle verfügt.

Umweltinformationen im Sinne des § 2 Abs. 2 UIG NRW i.V.m. § 2 Abs.
3 Nr. 3 UIG alle Daten über Maßnahmen oder Tätigkeiten, die sich auf
Umweltbestandteile auswirken oder den Schutz von Umweltbestandtei-
len bezwecken.

Im Vorfeld zur Antwort Ihres Antrages gem. § 2 UIG übersende ich
Ihnen zunächst folgende Information:

1. Die Zuständigkeit für den Betrieb mit Bezug zum Aktenzeichen
54.02.02.03-966.020-02.05 liegt seit 2008 gemäß Zuständigkeitsver-
ordnung Umweltschutz (ZustVU) § 2 Abs. 1 bei der Unteren Umwelt-
behörde (UWB) des Kreises Olpe.
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02.05 in NRW bei der UWB des Kreises Olpe liegt, habe ich die
UWB zur Stellungnahme aufgefordert.

2. Zum zweiten Aktenzeichens 54.02.01.02-986.020-01.08 konnte von
mir keine Akte ermittelt werden. Ohne zusätzliche Informationen
lässt das Aktenzeichen 54.02.01.02-986.020-01.08 keinen Rück-
schluss auf den Betreiber zu. Mir ist es deshalb nicht möglich die zu-
ständige Behörde zum Aktenzeichen 54.02.01.02-986.020-01.08 zu
ermitteln.

3. Den wasserrechtlichen Bescheid zum Aktenzeichen 54.02.02.03-
966.020-02.05 mit Stand 2008 konnten wir aus der uns vorliegenden
Datenbasis entnehmen.

Da die UWB des Kreises Olpe für diesen Betrieb inzwischen zustän-
dig ist (vgl. Ziff. 1) liegen mir keine Informationen darüber vor, ob es
sich um die aktuellste Fassung des o.g. Bescheides handelt oder ob
zwischenzeitlich Änderungen vorgenommen wurden.
Bitte konkretisieren Sie Ihre Anfrage dahingehend, ob Sie den Be-
scheid mit Aktenzeichen 54.02.02.03-966.020-02.05 (Stand 2008)
trotzdem erhalten möchten und teilen Sie mir ihre Entscheidung bitte
mit.

In diesem Fall würde den Empfänger des Bescheides (Inhaber der
Erlaubnis) über Ihren Antrag informiert und in Bezug auf den Aus-
kunftsanspruch gem. § 9 Abs. 1 UIG anhören.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch bei der Bezirksregierung Arnsberg, 59817 Arns-
berg, erheben. Der Widerspruch ist schriftlich bei der Bezirksregierung
Arnsberg einzureichen oder zur Niederschrift bei der Bezirksregierung
Arnsberg, Hansastraße 19, 59821 Arnsberg, zu erklären.
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten
Person versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zu-
gerechnet werden.

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen
Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische
Poststelle der Behörde erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet:
poststelle@bra.sec.nrw.de.
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Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit be-
stätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben wer-
den. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@bra-nrw.de-mail.de

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Dr.-Ing. J. Sievers

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.


